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STELLENAUSSCHREIBUNG - GEMEINDEVERWALTUNG 
 
 

Die Ausschreibung ist geschlechtsneutral und richtet sich in gleicher Weise an männliche und weibliche Bewerber(innen). 
 
Die Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen schreibt die Stelle eines Gemeindevertragsbediensteten mit 
Vollbeschäftigung (40 Std./Woche) als Angestellter in der Gemeindeverwaltung voraussichtlich ab Juli 2019 aus. 
Das Dienstverhältnis unterliegt den Bestimmungen des Steiermärkischen Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetzes LGBl.Nr. 160/1962 idgF. und unter Bedachtnahme des Landesgleich-
behandlungsgesetzes 2004 idgF. 
 
Beschreibung des Dienstpostens: 
ð Allgemeine Verwaltungstätigkeiten (einschließlich Parteienverkehr und Außendienste). 
ð Abwicklung von übertragenen Projekten im Bereich der marktbestimmten Betriebe 
ð Aus dienstlichen Gründen sind auch abweichende Dienstzeiten möglich 
ð Entlohnung erfolgt gem. Entlohnungsschema des Stmk. Gemeindevertragsbedienstetengesetzes je nach 

beruflicher Qualifikation und Erfahrung sowie anrechenbarer Vordienstzeiten 
ð Innerhalb der im Dienstvertrag festzulegenden Frist ist die für die jeweils entsprechende Einstufung 

notwendige Dienstprüfung erfolgreich abzulegen 
 

Qualifiziertes Anstellungserfordernis:  
Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule (HTL od. Gleichwertiges) mit Berufserfahrung 
 
Grundsätzliche Anstellungserfordernisse: 
• Volle Handlungsfähigkeit, Unbescholtenheit und einwandfreies Vorleben 
• Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit 
• Freude an der Arbeit mit Menschen, hohe Belastbarkeit, unternehmerisches Denken und 

Verantwortungsbewusstsein, besondere Genauigkeit sowie Diskretion 
• Österreichische bzw. EU-Staatsbürgerschaft 
• Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst 
• Leistungsbereitschaft und Bereitschaft zur Weiterbildung 
• Praxis in der Privatwirtschaft 
 
Zusätzlich erwünschte Qualifikationsmerkmale: 
Adobe InDesign/Lightroom/Photoshop, Erfahrung im Projektmanagement,  
Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen wäre vorteilhaft 
 
Schriftliche Bewerbungen sind unter Anschluss eines handgeschriebenen Lebenslaufes, eines Fotos und von 
Zeugnisabschriften bis spätestens am 31. Mai 2019 an das Marktgemeindeamt Heiligenkreuz am Waasen, AL 
Ing. Patrick Pichler zu richten. Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt. 
 

Die Bewerber werden zu einem Vorstellungsgespräch und Aufnahmetest eingeladen.  
         Der Bürgermeister: Franz Platzer 
 
 

Marktgemeindeamt:   Marktplatz 2, 8081 Heiligenkreuz am Waasen,  Tel.: 03134/2221-0, Fax: 03134/2221-16 
Parteienverkehr: Montag – Freitag 8-12 Uhr, Dienstag zusätzlich 14 – 19 Uhr 

Homepage:www.heiligenkreuz-waasen.gv.at  E-mail:gde@heiligenkreuz-waasen.gv.at App:”Daheim–die Service App” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zugestellt durch Post.at 
Amtliche Mitteilung  

 
 
 
 

Aktuelle  
Bürgerinformation 
der Marktgemeinde 
Heiligenkreuz am Waasen 

HeizkostenzuscHuss - Land steiermark - erinnerung

in kürze informiert

 
 
 
 
 

 
Ausgabe Nr. 8/2021 vom 07.12.2021 

 

    
	  

HEIZKOSTENZUSCHUSS - Land Steiermark - Erinnerung 
 

Der	  Heizkostenzuschuss	   kann	   vom	   1.	  Oktober	   2021	   bis	   04.	   Feber	   2022	   im	  Marktgemeindeamt	   per	   „Online-‐
Zugang“	  beantragt	  werden.	  Die	  Höhe	  des	  Zuschusses	  beträgt	  für	  alle	  Heizungsanlagen	  €	  170,-‐-‐.	  	  
Anspruchsberechtigt	  sind	  alle	  Personen,	  die	  seit	  dem	  01.09.2021	  ihren	  Hauptwohnsitz	  in	  der	  Steiermark	  haben	  
und	   deren	   Haushaltseinkommen	   die	   nachfolgenden	   Grenzen	   nicht	   übersteigt	   (laufende	  
Lohnsteuerbemessungsgrundlage	  minus	  Lohnsteuer	  des	  aktuellen	  Lohnzettels	  mal	  14,	  dividiert	  durch	  12):	  	  

• für	  Ein-‐Personen-‐Haushalte	  €	  1.328,-‐	  	  /	  für	  Ehepaare	  bzw.	  Haushaltsgemeinschaften	  €	  1.992,-‐	  
• für	  jedes	  Familienbeihilfen	  beziehende	  im	  Haushalt	  lebende	  Kind	  	  	  €	  399,-‐.	  	  

Zum	   Haushaltseinkommen	   zählen	   u.a.	   Kinderbetreuungsgeld,	   Bildungskarenzgeld,	   Studien-‐,	   Familien-‐,	   und	  
Kindergartenbeihilfe,	   Unterhaltszahlungen	   für	   geschiedene	   Ehegatten,	   Alimentationszahlungen	   und	   die	  
Lehrlingsentschädigung.	  Personen,	  die	  Wohnungsunterstützung	  vom	  Land	  Steiermark	  beziehen,	  können	  keinen	  
Antrag	  auf	  Heizkostenzuschuss	  stellen.	  	  
Zur	  Antragstellung	  sind	  der	   IBAN	  für	  die	  Überweisung	  und	  alle	  Einkommensnachweise	  (von	  allen	   im	  Haushalt	  
lebenden	   Personen)	   mitzubringen:	   Letzter	   Pensionsabschnitt	   bzw.	   Einkommensnachweis	   (nicht	   älter	   als	   6	  
Monate),	   bei	   minderjährigen	   Kindern	   den	   Nachweis	   über	   den	   Bezug	   der	   Familienbeihilfe,	   erhaltene	  
Alimentationszahlungen	  und	  über	  alle	  sonstigen	  Einkünfte…	  
	  
 

IN KÜRZE INFORMIERT 
 
Christbaumverkauf Fam. Url, Großfelgitschberg 14: Tel. 03134/2581, 0664/46 13 895 vom 8.- 24.12.2021 
Christbäume können auch direkt in der Kultur ausgesucht werden – auch handgemachte kleine Christbäume sind 
erhältlich!  
 
Abfall-Sammeltermine zu Jahresbeginn: Zu Jahresende werden wiederum die „Gelben-Säcke“ für die 
Sammlung von Verpackungen sowie der neue Abfallkalender-2022 mit einer „Stiefingtal-Einkaufstasche“ je 
Haushalt durch Bauhofmitarbeiter zugestellt. Dank der Unterstützung durch den Tourismusverband Stiefingtal 
gelangen diese Einkaufstaschen wiederum zur Verteilung und sollen zum Einkaufen in der Region ermuntern – 
„Kauf Regional – Kauf Daheim“ –  
 

Freitag  07. Jänner 2022: ASZ Heiligenkreuz/W.  – Annahme 13 – 17 Uhr 
Donnerstag 13. Jänner 2022: Bioabfallsammlung 
Donnerstag 20. Jänner 2022: Restmüllabfuhr 
Freitag  21. Jänner 2022: ASZ St.Ulrich/W.  - Annahme 15 – 16 Uhr 
 
ASZ/Kläranlage St.Ulrich/W. in Krottendorf: Die Anlieferungen beim ASZ St.Ulrich/W. ist ausnahmslos nur 
zu den ASZ-Annahmezeiten und in Aufsicht durch geschulte Mitarbeiter erlaubt. Eine zwischenzeitliche 
Ablagerung ist nicht erlaubt und führt zu zahlreichen Missständen und Fehlwürfen, die aufwändig aufgeräumt 
werden müssen – Zuwiderhandlungen werden entsprechend geahndet. 
Die TKV-Übernahmestelle für Kleintierkadaver bis 20 kg/Tier ist Montag bis Freitag von 07:30 bis 9:00 über 
„Taster-Betätigung“ zugänglich. 
 

Zur Übersicht über die Gemeindeförderungen ab 01.01.2022 siehe umseitig . / . 
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Beihilfen, Förderung und Zuschüsse der Marktgemeinde ab 1.1.2022     
"Auszahlung ausschließlich mit Stiefingtaler- Gutscheinen" Ausnahmen gekennzeichnet mit *) 

Gültig für Aufwendungen ab 01.01.2022 (lt. GR-Beschluss vom 17.11.2021) 

Förderbereich, -gruppe Re A Zuschuss bzw. Förderbetrag 

Altenehrungen (Altersgruppen 85/90/95/100) Gutscheine im Wert von     € 60,00 
Weihnachtsaktion für Senioren mit heimischen Naturalien, z.B. Kernöl *)     ab 75 Lj. 
Bergwacht (Jahresbeitrag Ortsstelle) *)   A € 0,40 / EW 
FLIB (Kinder- u. Jugendserviceangebote) Re A € 2.000,- 
FLIB (Mietkostenzuschuss) Re A € 1.000,- 
Geburt (Kindersicherheitsbox) und Gutscheine im Wert von     € 60,00 
Kindergartenfahrtkosten (Gelegenheitsverkehr od. Privattrans. mind. 1km Entfernung) Re A   
Hin- und Retourtransport, gleicher Standort     50 % max. € 260,00 

Je weiteres Kind € 130,00 
Hin- oder Rückfahrt, gleicher Standort     50% max. € 130,00 

Je weiteres Kind € 65,00 
Marktmusik (Kultur-Euro) *)   A € 1,00 / EW 

Moderne Holzheizungen (Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz) Re A € 330,00 
Musikschule - Förderung Re A   

Unterrichtskosten bis Vollendung Pflichtschulalter (kein Gesang/Tanz) 
*) bei auswärtigen Musikschulbesuch wird über Antrag dieselbe Förderung in 
Bar oder direkt dem Musikschulerhalter ausbezahlt. 

    50 % max. € 300,00 

Beim Erlernen eines Blechblasinstrumentes und der Verpflichtung bei der 
Marktmusikkapelle mitzuspielen. Bestätigung der Marktmusikkapelle notwendig!   

  
zusätzliche € 100,00 

Schul- bzw. Kindergartenveranstaltung, Re A   
Schikurs, Schwimmwoche, Projektwoche, Jungschar u. Ferienlager - mehrtägig, 
Maturaball, privat organisierte Schwimmkurse 
Kostenersatz ab Veranstaltungskosten von € 100,-  

    € 30,00 

Taxigutscheine *) (nur für den pers. Gebrauch mit HWS) 
gültig für Taxi 878 und Wasserstofftaxi Wildon Hr. Kraus 
Ankauf in der Gemeinde - ausgefolgt wird das Doppelte an Gutscheinen 

    50 % Gemeinde, 
 max. € 100,-- / Monat  

Seniorenbund - Förderung für Seniorenaktivitäten (jährlich)   A € 1.000,00 

Solarförderung/Photovoltaikförderung  
(nach Fertigstellung mit Foto) 
1. Anlage je Liegenschaft € 450,00, je weitere Anlage € 150,00 Re A 

€ 450,00 
Je weitere € 150,00 

Sportförderung (Vereinssport) - Fördertopf € 12.000,00 Re A   
Sockelförderung je Mannschaft *)     € 450,00 

Schwerpunktförderung je Mannschaft *) 
(Aufwendungen je Mannschaft mehr als € 4.000,00)     

Restverteilung, anteilig nach 
Anzahl 

anspruchsberechtigter 
Mannschaften 

Studentenfahrkarte (Top-Ticket) für Studenten mit Hauptwohnsitz in der 
MGde *) (Winter- u. Sommersemester, max. € 300,--) Re A Vergütung Jahreskarte 

Verkehrs-Verbund 
Tierzuchtförderung(Landwirtschaft)       
Besamungsbeihilfe Edelschwein (Körscheine und Besamungsbelege)   € 20,00/Bes., max. € 80,00 
Besamungsbeihilfe Muttersau (Körscheine und Besamungsbelege)   € 5,00 max. € 160,00 
Besamungsbeihilfe Rinder (Körscheine und Besamungsbelege)   € 18,00 je Bes.  
Besamungsbeihilfe Eber (Körscheine und Besamungsbelege)   € 150,00 
Besamungsbeihilfe Schaf (Körscheine und Besamungsbelege)   € 10,00 max. € 150,00 
Grünlandförderung als Landschaftspflege – 2 x jhrl. gemäht - ab 0,5 ha / je ha 
(Dauerwiesen lt. Mehrfachantrag bzw. Kleinflächen mit Beleg)     € 40,00 
TKV - 50% Kostenersatz (Aussetzung der Einhebung, bis auf weiteres)   A 100% 
Turnsaalbenutzung (Heiligenkreuz und St. Ulrich) für Vereine mit Sitz in der Marktgemeinde   A kostenlos 
Vocal Stiefingtal / (Förderung des Vereinsbetriebes) *) – Ulrich-Tonart aufgelöst   A € 0,30 / EW 
Wasserverlust durch Rohrbruch - Meldeprämie für Privatpersonen  
bei nachweislichen Wasserverlust der Trinkwasser-Ortsleitung     € 50,-- 

Weganlagen (Kammer/Interessenten/Gemeinschaftswege) *) 
Baukostenzuschuss von 25% der nicht durch Förderung bedeckten Aufwendungen. Re A 25% 
Weg- bzw. Zufahrt zu Bauplätzen 
Verrohrung und Grundierung der Zufahrt durch die Marktgemeinde     100% 
Wirtschaftsförderung (KSt. Nachlass für die ersten 3 Jahre auf bezahlte Abgabe) *)   A 1J. - 50% / 2J. – 30% / 3J. – 20% 
     
Re = bez, Rechnungen - A = Antrag    


